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Gemeinde Oberndorf a. Lech

lra.ndkreis Donauwörth

iqatz"ng- der Gemeind.e Oberndorf a. Leoh,

la::dkreis Donauwörth, über den. bau;''

, üngsplah , f ür='ä'ä§.', ün§er t'§ehb :Grllnästück,

mit aen Ffur-Nrn.5B5r 5B5r 68?,1163, *
..,. e+, L§68., ';',

§ a t x ulq g :

ß'ro 3

1. Für das Gebj-et der [agerrsohen Grundstücke, Fltrrr-§ra. 685:,

* 686, 681t t363r LJ54r l-]68 gi].t.der von Kreisbaumeister Berg-

maan am f.S. Äpril l.96", ausgea.rbeitete Bebauuugsplan, der Be-

2. Außer den aus dem Plan ersichtlichen Festsetzungen gelten die

nachfolgeades, Ees timmungen .

- " 3ie'Gemeiade erläßt auf Gruaä der §§ 9 nnd 10'des''Strnd,esbaugeset- ' ,

.,a'er:,A.aigl*'.Eauordaängl- Baygo,; voür 1+ '§ugust, E952.'(GYB1. S, 'T79):,,' . ". 
:

l,ro: e,l*ü-+ ,gots.cutl.eßuag a,e1:Regierung 'von,sehwabea vgua , . ! ':4a

,:
genehrni gte



-?-

§z

Art d.er Bebauung

. wird als reines l;ltrohngebiet in §inne des § ]Der Planbereich wird. afs reane

der- Baunutzungsverordnung uow 26. Juni 1952 (BGBI. I §. 429)

festgesetzt.

§1

F-Iaß' dgr bagtri.chen Nut zuag

Die höchstzufässige Nutzungsziffer beträgt Or4. Nutzungsziffer

ist d.er verhältniswert von Gesa.mtgeschoßftäohe zur Grundstüoks-
"

f]-äche.
- 1 , t,

§4
"{t 

, , ' ' l'

Größe der BaugrundsttlqEe

.ilie:Eaugrund.s-tüc1ie süssen .eine ltindeetgröße 'von ea.. 6O0 {m auf-
]'.

weiseB.

§)

Bauweise

vorbehaltlich Abs. 2 die offene Baur,teise.1. Im Planbereich gilt

2. Die Garagen si-nd rnit etwaigen Nebenaalagen jewet+ ti "t::*-
BaukörBär Z.l§a3tilttenzufassen. Sie sb1len hlnsichtlioh der Stel-

lungzumHauptgebäudeund..zurNachbargrenzena.eh.Maßgabe.d.er
ginwelse in d.er Bebauungsplanzeichnung -errlchtet rirerdead '
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Für di-e Firstrichtung d.er

SebauungsPlan maßgebend.

§5

Hauptgebäud.e ist die Einzeichnung im

: §7 q

Dachform und Pachneigung

Zugelassen sand nur Satteldächer, die eine Neigung von 48 '5a
)aehgescboß auf-Grad für Wohngebäude bestehend aus Erd- und r

weisen nüssen. Für die Garagen mit Nebengebäuden können PuIt-

dashausbildungen zugela-ssen werden'

Dacharrfbe-uten(sogen..Gauben)sindzu1ässig.

sie dürfeo ,o=*u*amt nicht mehr aIs t/3 aer Frontlänge des

Ear.Lses lreinnehtren, Die Gesa:nthijhe Jeder Gaube'Qaf tiehi.'nehr

ä1s 1s3-O m (gemessen von Eausdäch bj.s Traufe der n*o5u) '0"-

tragen.

§9

Soeke1böhe

* Das natürliche Gel-ände darf dureh auffüIlun5 od'er abgrabung

nicrrt wesentlich verändert werden. änderungen u:"tur- ntt? vor-'

genommenwerd.en!weandernatürlicheAusgleichinnerhalbäes
'grunastückes nisht miSglioh ist'

§8

,x-

2.
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§ro

I{niestöcEe

Kniestdcke dürfen nur §o hoch sein, daß d"ie Oberkante der äach-

rinne höchsten s 25 cm über der oberkante der fetzten vollgesehoß-

deeke 1iegt. Die Außenkante der Dacbrinne darf dabel gegenüber

d.er Umfassung nicht mehr als 6O cm auskragen'

§rr

FassadenEestaltung

l-. Al-1e Gebäude müssen Ausdruck eiLer änständigen Baagesitrnnng;

sei-::, und mit einem außeaputz verseh.en werden' auffal-lendr8e-
\

uusterter, gekänstelter uad grobkörr:i-ger außerputz ist aicht

zuzulassen. ,§ookelbeüonungea haben zu unterbleibbn. :

2. Die Verwendullg von gr,&iwj-rkenden oder kontrastiegendea Fär-

ben, uri-e rot, geLbr':b1au', grün 'ete ' ist uuzulässlg'

§ra

:önnen ausnahmvweise zugelassen werden, wenn d'ies

nit Rüeksieht auf die Geianae- und VerkehrsveihäItnisse vertret-

bar ist. I'ür die Zufahrtsrampe zur Garage genügt eine h.orizon-

tale od,er bis 1l1O geneigte tr'läche von mindestens 2 n Läng'e' eqil

d"er vorgesehenen Grenzbebauung d.arf die Dachentwässerung nicht auf

oder über Naehbargrund erfolgen

§rl
...1 .

Sonstige Nebengebäude

Auf jedem Grundstück
mittelbarem Anschluß

darf nur eln sonstiges Nebengebäude, in un-

und- äemselben Dach an die Garage erri-ehtet
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werden. Die Grundfläche dieses sonstigen Nebengebäudes ohne Ga-

rage soll 2O qn Grundfläche nicht übersehreiten'

§ rh

Einfrie dunEen

1. Di-e Höhe der Einfriedungen einschließlich des sockels darf

112G m nicht überschreiten. Die höchstzulässige sockelhöhe

2. Einga:tgstüren und Ei-nfahrtstore sind in solider §o1z- oder

- Metal}-(Sctmiedeeisen)Konstruktion in gteicher Höhe wie d-ie

- lietzustelLen. Der lattenzaun der Einfriedung hat".ul-nrrledung
- von den säulen nicht unterbrochen von der §traßenseite her

durcb.zulaufen. Eiagangstüren und §infahrtstore können durch

pfeiler, etwa 35/35 eru stark, betont werden. Dieses Maß darf

nur überschritten werdenr wenn statische Erford'ernisse dazu

zwi-ngen
,::+:

J. lJnz:[.Lässig f,ür §ocke1 uad Ffeiler ist die verarbeitung von

Zyklopen- oder Kunststeinenr

' Diese Sa.tzung

Genehmigt nlt ES

Nr. XX 5 1S/63

-&ugsburg, d.en 13. Mai 1967

Begteruag Y6]1 §ehwaben,

I.A.

.§ 15

bitt mit ihrer Bekanntmachung in Kra'ft'

von 8 .4.1965

oberndorr a.L., u"" t:;.*il; .'732r,
inderat Oberndorf a't.

ä e-ur
(§peer )

1. Bürgermeister

Begi-erungsbau



2.Anderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Oberndorf a. Lech
über den Bebauungsplan für das Baugebiet
,,Unger'sche Grundstücke (Kreuzstraße)'n

Durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Oberndorf a. Lech vom
24.09.2013 wurden 15 Bebauungspläne durch jeweilige Beschlüsse durch
Anderungssatzungen im Punkt,, Einfriedungen" angepasst.

Der Beschluss zu den Anderungsatzungen lag in der Zeit vom 02.10.2013 bis
06.11 .2013 öffentlich zur Bekanntmachung aus. Einwendungen wurden nicht
erhoben.

§ 14 Abs 2 des Bebauungsplans erhält folgenden Wortlaut:

(2) Eingangstüren und Einfahrtstore sind in solider Holz- oder Metall-
(Schmiedeeisen)Konstruktion in gleicher Höhe wie die Einfriedung herzustellen. Die
Einfriedung ist aus senkrechten Latten oder Stäben herzustellen. Der Lattenzaun der
Einfriedung hat von den Säulen nicht unterbrochen von der Straßenseite her
durchzulaufen. Eingangstüren und Einfahrtstore können durch Pfeiler, etwa 35/35 cm
stark, betont werden. Dieses Maß darf nur überschritten werden, wenn statische
Erfordernisse dazu anvingen

Die Satzung tritt somit am 02.10.2013 in Kraft.

Oberndo( a.. Lech, 13.1 1 .2013

//l^|l,ffiä
Hubert Eberle
(1. Bürgermeiste


